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 Veröffentlicht am 24.02.1976

Norm

AngG §36 I

Rechtssatz

Von einem Wettbewerb kann grundsätzlich nur dann gesprochen werden, wenn der Dienstnehmer seine

Erwerbstätigkeit in demselben Handelszweig, in derselben Branche entfaltet, in welcher sein vormaliger Dienstgeber

seine Geschäfte betreibt. Jedoch muß eine Betätigung im gleichen Geschäftszweig nicht notwendigerweise zu

Wettbewerbshandlungen des ehemaligen Dienstnehmers führen.
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